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1 Projektbeschrieb 

1.1 Auftrag und Problembeschreibung 
Die Baulinie ist eines der ältesten Planungsmittel mit dem das Bauen geregelt wird, der Bau-
linienplan ist möglicherweise das erste Raumplanungsinstrument überhaupt, das in der 
Schweiz zur Anwendung kam. In der Anwendung, der Definition, der Bezeichnung, der Dif-
ferenzierung sowie der Darstellung der Baulinie besteht eine grosse Vielfalt. 
Nach einer stichprobenartigen Sichtung des Planarchivs des Amtes für Raumplanung und 
einer Besprechung mit Vertretern des Amtes, wurden Anfangs Herbst 2005 die zu behan-
delnden planerischen Aspekte einer Systematik vom Institut für Raumentwicklung (IRAP) 
der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) in einer Vorstudie erfasst. 
Das vorliegende Konzept der „Systematik der Baulinien im Kanton Basel-Landschaft“ kon-
kretisiert nun die ermittelten Aspekte. Die vorliegenden Inhalte münden in einem Entwurf 
zu einer Darstellungsrichtlinie und stellen die Diskussionsgrundlage bezüglich des weiteren 
Vorgehens (Digitalisierung der Baulinien) dar. Die EDV Dokumentation folgt gemäss Ab-
sprache Anfang 2006 in einem separaten Bericht. 

1.2 Rahmenbedingungen 

Politische Rahmenbedingungen und die Konsequenzen auf die Planung 
Der Kanton Basel-Landschaft besteht aus 5 Bezirken und 86 Gemeinden. Die 13 Gemeinden 
des ehemaligen Berner Verwaltungsbezirkes Laufen gehören seit dem 1. Januar 1994 zum 
Kanton Basel-Landschaft. Die Integration der 13 Gemeinden in die Planungsstruktur des 
Kantons Basel-Landschaft stellte eine Herausforderung dar und sollte bis zum 1. Januar 2004 
abgeschlossen sein.1 Planungsvorschriften, deren Erlasse auch im Kanton Basel-Landschaft 
Sache der Gemeinde sind, können allerdings bestehen bleiben, was sich auch auf das vorlie-
gende Konzept auswirkt: Es ist damit zu rechnen, dass für Laufentaler Gemeinden noch 
rechtskräftige, nach Berner Recht erlassene, Baulinienfestlegungen bestehen.  

Digitales Datenmodell und Planarchiv 
Der Kanton Basel-Landschaft verfügt über ein Datenmodell für die Zonenpläne und die Teil-
zonenpläne. Ferner ist der Datenaustausch mit den Gemeinden definiert.   

                                                      
1 Für die nötigen Anpassungen beim Kantonsübertritt bestehen für die Laufentaler Gemeinden zwei Wegleitun-
gen:  

 - Amt für Orts- und Regionalplanung (1996): Wegleitung zur Neufassung der Gemeindebaureglemente der Lau-
fentaler Gemeinden aufgrund des Kantonswechsels. In: Grundlagen Nutzungsplanung Siedlung. 

 - Amt für Orts- und Regionalplanung (1998): Wegleitung zur Anpassung der kommunalen Nutzungsplanungen 
der Laufentaler Gemeinden. In: Grundlagen Nutzungsplanung Siedlung. 
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Die rechtsgültigen Pläne der Gemeinden liegen im Archiv des Raumplanungsamtes. Gemäss 
Auskunft des Archivars sind ein Drittel der Pläne bereist eingescannt worden. Der Rest der 
Pläne wird in absehbarer Zukunft eingescannt werden. 

Erhebung im Planarchiv 
Die Durchsicht von relevanten Plänen im Planarchiv an insgesamt vier Tagen bildet im vor-
liegenden Konzept die Grundlage für die Erarbeitung der Darstellungsrichtlinien und für 
den Vorschlag des weiteren Vorgehens zur Erfassung der Baulinien und baulinienähnlichen 
Festlegungen im kommunalen GIS. Die Erhebung betraf die relevanten Pläne aus 55 Ge-
meinden.2 Das Ziel der Erhebung war: 
 möglichst zu jedem neurechtlichen Baulinientyp ein Beispiel zu finden; 
 herauszufinden, welche (weiteren) rechtskräftigen altrechtlichen Baulinien und bauli-

nienähnlichen Festlegungen  bestehen und wie sie dargestellt wurden; 
 Beispiele aufzuspüren, deren Digitalisierung Probleme bereiten könnte. 

Ein kleiner Teil der erhobenen Baulinien nach neurechtlichen und altrechtlichen Festlegun-
gen sind exemplarisch im dritten Teil des Konzeptes dokumentiert. 

1.3 Ziele und Inhalte der vorliegenden Systematik 
Das Konzept „Systematik der Baulinien“ im Kanton Basel-Landschaft gliedert sich in drei 
Hauptteile: Im ersten Teil werden die Grundlagen für das vorliegende Konzept ermittelt 
(aus rechtlicher, verfahrenstechnischer und begrifflicher Hinsicht). Zusammen mit den Er-
kenntnissen der Erhebungen münden diese in Kapitel 3.3 in einem Entwurf zu einer Richtli-
nie „zur einheitlichen Darstellung der Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen“. Der 
zweite Teil (Kapitel 4 und 5) behandelt die digitale Erfassung und diskutiert das mögliche 
Vorgehen zur Erfassung und Verwaltung der Baulinien. Im dritten Teil (Kapitel 6) sind die 
Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen sowie Spezialfälle aus unterschiedlichen 
Plänen dokumentiert.  
 

Die für das Konzept massgebenden Punkte werden zur einfacheren Lesbarkeit jeweils spe-
ziell hervorgehoben. 

                                                      
2 Die Gemeinden, in denen die relevanten Pläne angeschaut wurden,  sind in Anhang 2 aufgeführt. Bei den Plä-
nen für Baulinien und baulinienähnliche Festlegungen handelt es sich um Rahmennutzungspläne, Teilzonenplä-
ne, Baulinienpläne, Bau- und Strassenlinienpläne sowie um Quartierpläne der Gemeinden.  
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2 Die Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen 
im Kanton Basel-Landschaft 

2.1 Rechtliche Bestimmungen 
Das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998 und die Verordnung zum 
Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 definieren die Baulinien und 
baulinienähnlichen Festlegungen im Kanton Basel-Landschaft und regeln deren Umgang. 3  
 

„Baulinien bilden die Grenze, über die hinaus nicht gebaut werden darf“ (§96 RBG). 
 

Die Gemeinden können im Rahmen der Nutzungsplanung Baulinien festlegen, sofern nicht 
der Kanton zuständig ist oder der Kanton auf die Festlegung von Baulinien verzichtet. Sie 
können zudem hinter die kantonalen Baulinien eigene legen. 
Trotz der Anpassung der kommunalen Bau- und Zonenordnungen, respektive der Gemein-
dereglemente an das neue Recht, bestehen immer noch zu einer grossen Zahl Pläne, welche 
rechtskräftige Baulinien und baulinienähnliche Festlegungen enthalten, die nach altem Recht 
(Baugesetz von 1967, respektive von 1912) bestimmt wurden. Es ergibt sich daher für die Er-
arbeitung des Konzeptes die Notwendigkeit, die altrechtlichen Bedingungen zu klären. 
Die Definitionen und Festlegungen der Bau- und Strassenlinien unterscheiden sich im Bau-
gesetz von 1967 und im RBG, respektive der RBV von 1998 nur unwesentlich voneinander. 
Das neue Recht führt aber abschliessend die zulässigen Baulinienarten auf 4 und regelt die 
Verhältnisse der sich untereinander konkurrenzierenden Abstände und Baulinien, die Nut-
zung des Gebietes zwischen den Bau- und Strassenlinien sowie das Hinausragen von vor-
springenden Bauteilen, präziser als das alte Recht.  
 

I. Baulinien werden von den Gemeinden erlassen, sofern nicht der Kanton dafür zuständig 
ist oder der Kanton auf die Festsetzung von Baulinien verzichtet (vgl. §35 und §49 RBG). 

2.2 Altrechtliche Festlegungen und deren Auswirkungen 
 Gemäss dem Baugesetz von 1967 (BauG) können Baulinien entlang von bestehenden und 

projektierten Strassen, Wegen, Plätzen und Parkierungsanlagen, sowie entlang von Bahn-
linien, Leitungen von regionalem Interesse, Gewässern, Waldrändern und Friedhöfen so-
wie zu den nächsten drei erwähnten Punkten festgelegt werden (§86 Abs. 2 BauG). 

                                                      
3 Der genaue Wortlaut der in der Folge verwendeten Artikel ist dem Anhang 7.1 „Gesetzliche Bestimmungen“ zu 
entnehmen. 
4 Die Baulinientypen sind in Kapitel 2.3 aufgeführt. 
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 Für Bauten über und unter der Erde sowie für einzelne Stockwerke konnten gemäss §86 
Abs. 3 BauG besondere, voneinander abweichende Baulinien festgelegt werden. Daher 
bestehen heute noch rechtskräftige Baulinien für Hochbauten, oberirdische Bauten, So-
ckelgeschossbauten, Erdgeschosse, Kellergeschosse usw.  

 Die Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche wurde altrechtlich durch Baulinien 
vorgenommen (§86 Abs. 4). Aus diesem Grunde gibt es im Kanton Basel-Landschaft heute 
eine Vielfalt von Begriffen und Festlegungen betreffend Baulinien und baulinienähnlichen 
Planinhalten: Baulinien, Baufelder, Baubereiche, Gebäudegrundrisse, verschiedene Bau-
fluchten (mit unterschiedlicher Wirkung wie Kann-, Maximal- oder Mussbauflucht), ver-
schiedene Baubegrenzungslinien (mit unterschiedlicher rechtlicher Verbindlichkeit) und 
unterschiedliche Begrenzungslinien für Zonen. 5 

 Zur Erhaltung und Sanierung alter Ortskerne konnten Stellungen und Grundrisse von 
Gebäuden durch Baulinien verbindlich festgelegt werden (§86 Abs. 5 BauG). In gewissen 
Plänen sind so heute noch gültige „verbindliche Pflichtbaulinien“ 6 zu finden, die u.a. die 
Erhaltung der alten Ortskerne sichern sollen.  

 Minimalabstände von Bauten gegenüber Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Fried-
höfen wurden in § 85 BauG festgelegt, die Verhältnisse zwischen sich konkurrenzieren-
den Baulinien und Abständen sind aber nicht exakt geklärt. In älteren Plänen fehlt daher 
oft die präzise Differenzierung zwischen Minimalabständen und Baulinien.  

 

II. Die altrechtlichen Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen sind recht unterschied-
lich ausgestaltet, aber im Sinne der neuen Gesetzgebung vielerorts nicht eindeutig definiert. 

2.3 Baulinientypen nach RBG und RBV 
Das Bau- und Raumplanungsgesetz vom 8. Januar 1998 legt in §97 Abs. 1 die kommunalen 
Baulinienarten fest, nämlich als Mindestabstand einer Baute  
 a) von bestehenden und geplanten Strassen, Wegen, Plätzen und Parkierungsflächen 
 b) entlang von Schienenwegen; 
 c) entlang von Leitungen von regionaler Bedeutung; 
 d) entlang von Gewässern; 
 e) entlang von Waldrändern; 
 f) entlang von Schutzzonen; 
 g) entlang von Friedhöfen; 

Mit §97 Abs. 2ff RBG wird die Möglichkeit eröffnet, weitere Baulinien zu legen: 

                                                      
5 Siehe Dokumentation „Spezialfall 7 – 1. unterschiedliche Baufluchten und Baubegrenzungslinien (S. 36)“ und 
„Spezialfall 9 – 3. Gestaltungsbaulinien und besondere Baulinien (S. 36)“. 
6 Siehe Dokumentation „Spezialfall 8 – 2. verbindliche Pflichtbaulinie (S. 36)“. 
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 Gestaltungsbaulinien (früher Fluchtlinie)  
 Baulinien für unterirdische Bauten und Bauteile 
 Baulinien für einzelne Stockwerke 
 Baulinien für Bauten und Anlagen, die dem Lärmschutz dienen. 
 provisorische Baulinien.  

Die Gestaltungsbaulinie7 legt die Flucht eines Gebäudes verbindlich fest (§97 Abs. 2 RBG). 
Ihnen gleichgestellt sind die im Rahmen der Zonenplanung ausgeschiedenen Gebäude-
grundrisse und Baufelder, welche als baulinienähnliche Festlegungen gelten (§97 Abs. 2 
RBG).8 
Die provisorische Baulinie9 ist eine Baulinie, die durch bestehende Bauten gezogen werden 
kann. Bei vollständiger Zerstörung der Baute darf nicht mehr vor diese Linie gebaut werden 
(vgl. §97 Abs. 4 RBG). 
 

Gemäss §12 Abs. 2 RBG bestehen zudem die folgenden kantonalen Baulinien:  
 Baulinien für nationale und kantonale Verkehrsflächen;  
 Baulinien entlang der Schienenwege;  
 Baulinien entlang der Leitungen von regionaler Bedeutung, der Gewässer und der kanto-

nalen Schutzzonen.  
 

III. Es besteht im Gesetz eine Übersicht über die neurechtlichen Baulinientypen. 
IV. Daneben gibt es baulinienähnliche Festlegungen, wie zum Beispiel Baufelder. 

2.4 Zweck und Rechtswirkung der Baulinie   
Der mit Baulinien verfolgte Planungszweck ergibt sich in der Regel direkt aus dem Bauli-
nientyp. In einigen Fällen ist der Planungszweck allerdings nicht abschliessend direkt er-
sichtlich. Dies gilt beispielsweise bei der Freihaltung  von Strassenräumen entlang von Kan-
tonsstrassen für künftige Strassenbauvorhaben oder für ortsbildgestalterische Ziele, wie das 
folgende Beispiel ausführt: 
Zur Berücksichtigung der Ziele u.a. des Denkmal- und Heimatschutzes sind nach §104 RBG 
die bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen so zu gestalten (mittels Gestaltungsbauli-
nien) und in der Umgebung einzubetten, dass auf wertvolle Objekte Rücksicht genommen 
wird. Baulinien entlang von Schutzzonen, können zudem Ortsbilder, respektive Kultur-

                                                      
7 Siehe Dokumentation „36 und 37 Gestaltungsbaulinien (S. 27 / 28)“. 
8 Im Gesetz des Kantons Basel-Landschaft nicht aufgeführt sind beispielsweise rückwärtige Baulinien, Baube-
grenzungslinien, Gebäudebaulinien usw. 
9 Siehe Dokumentation „42 provisorische (Strassen-)baulinien (S. 21)“. 
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denkmäler schützen (§29 RBG), wobei u.a. auch der Sichtbereich des Kulturdenkmals als zu 
schützender Umgebungsbereich in §18 RBV festgeschrieben wird.  
 

Bei der Änderung von altrechtlichen Baulinien, z.B. im Rahmen von deren Überführung ins 
neue Recht können sich nun Probleme ergeben, wenn der Planungszweck nicht direkt aus 
dem Baulinientyp ersichtlich ist. Beim oben erwähnten Beispiel wurde die Erhaltung alter 
Ortskerne im alten Recht mittels allgemeiner Baulinien verbindlich festgelegt (siehe Kapitel 
2.2). Neurechtlich wird der Schutzzweck mittels Baulinien für Schutzzonen und mittels Ges-
taltungsbaulinien erreicht. Es stellt sich nun die Frage, welche altrechtlichen Baulinien im 
konkreten Falle den Ortsbildschutz oder andere Bestimmungen zum Zwecke haben und als 
was sie ins neue Recht überführt werden sollen.  
 

V. Mit Baulinienfestlegungen wird oft nicht nur ein Hauptzweck, sondern es werden auch 
Nebenzwecke verfolgt, insbesondere zur Beachtung von übergeordneten Zielen, wie bei-
spielsweise die Erhaltung von alten Ortskernen. 
VI. Ist der Planungszweck nicht direkt aus dem Baulinientyp ersichtlich, können sich insbe-
sondere bei der Überführung der altrechtlichen Festlegungen ins neue Recht Probleme erge-
ben, wenn Baulinienzwecke unterschiedliche Rechtsfolgen haben. 

 
Die Rechtswirkung der Baulinie ergibt sich direkt aus dem Baulinientyp, bei altrechtlichen 
Baulinien aus dem Zweck der Baulinie. Die rechtliche Wirkung bezieht sich immer auf beide 
Seiten der Baulinie, das heisst auf den bebaubaren Bereich („wie weit darf gebaut werden? 
Gibt es Bestimmungen zu verbindlichen Baufluchten?“) wie auf den freizuhaltenden Bereich 
(„welche vorspringenden Gebäudeteile oder Infrastrukturen sind beispielsweise zu Lärmbe-
kämpfung zugelassen?“). Die rechtliche Abgrenzung zwischen den Baulinientypen und bau-
linienähnlichen Festlegungen ist zwar eindeutig, in der Auswirkung auf das Bauen aller-
dings in vielen Fällen schlecht erkennbar. 
 

VII. Die Baulinie haben in der Regel auf beiden Seiten der Baulinie eine bestimmte Rechts-
wirkung. 

2.5 Planungsinstrumente zum Erlass von Baulinien 
Es bestehen nach RBG grundsätzlich vier verschiedene Planungsinstrumente zum Erlass von 
Baulinien: 
 Kantonaler Nutzungsplan (§12 RBG); 
 Zonenpläne mit Zonenreglementen, respektive Teilzonenpläne mit Teilzonenreglementen 

(§18 RBG); 
 Bau- und Strassenlinienpläne (§35 RBG); 
 Quartierplan (§38 RBG). 
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Daneben bestehen noch rechtsgültige altrechtliche Pläne (z.B. Teilzonenplan Ortsbildschutz) 
sowie rechtsgültige Pläne aus dem alten Berner Recht der Laufentaler Gemeinden (Detailer-
schliessungsplan, Überbauungsplan, Gestaltungsplan, Strassenplan). 10 
 

VIII. Neue Baulinien werden mit vier Planungsinstrumenten (kantonaler Nutzungsplan, 
Rahmennutzungsplan, Bau- und Strassenlinienplan und Quartierplan) erlassen. 

2.6 Planungsverfahren 
Mit den Planungsinstrumenten sind auch die Verfahren vom Entwurf bis zur Rechtssetzung 
geregelt. 
 Verfahren für kantonale Nutzungspläne (vgl. §13 RBG): Der Regierungsrat sorgt für die 

Ausarbeitung der kantonalen Nutzungspläne, die Bau- und Umweltschutzdirektion er-
lässt die Pläne. Der Landrat genehmigt diejenigen Pläne, welche nicht auf dem kantonalen 
Richtplan, resp. kantonalen Spezialrichtplänen, beruhen.  

 Verfahren für Rahmennutzungsplan (vgl. §31 RBG): Rahmennutzungspläne werden 
durch Gemeindeversammlung, bzw. den Einwohnerrat erlassen und bedürfen der Ge-
nehmigung des Regierungsrates. 

 Verfahren für Bau- und Strassenlinienplan (vgl. §35 Abs. 2. RBG): Das Verfahren richtet 
sich nach den Bestimmungen über den Erlass der Zonenvorschriften. 

 Verfahren für Quartierplan (vgl. §41-42 RBG): Im ordentlichen Verfahren erlässt die Ge-
meindeversammlung, respektive der Einwohnerrat den Quartierplan nach dem Verfahren 
über die Aufstellung der Zonenvorschriften. Im vereinfachten Verfahren erlässt der Ge-
meinderat den Quartierplan. 

 
Es gilt, die folgenden Spezialfälle zu betrachten, bei denen Baulinien unter Umständen durch 
ein anderes Verfahren aufgehoben bzw. ersetzt werden können, als sie ursprünglich erlassen 
wurden: 
 Stehen Bau- und Strassenlinienpläne oder Zonenvorschriften im Widerspruch zu einem 

rechtskräftigen Quartierplan, dann gelten sie als aufgehoben (vgl. §40 Abs. 2 RBG). 
 Die Baubewilligungsbehörde kann Ausnahmen gestatten, wenn bestehende Bauten, die 

über die Bauabstände oder Baulinien hinausragen, verändert werden und die Verände-
rungen über den üblichen Unterhalt hinausgehen. Der Revers ist dabei im Grundbuch 
einzutragen (vgl. §114 RBG). 

 Die folgenden kantonalen Baulinien sind von der Genehmigung durch den Landrat aus-
genommen (§13 Abs. 2 RBG): Baulinien entlang Leitungen von regionaler Bedeutung, 
Gewässern und kantonalen Schutzzonen. 

                                                      
10 Siehe Dokumentation „Spezialfall 6 – Pläne nach Berner Recht (S. 35)“ 
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Übergangsbestimmungen für altrechtlich erlassene Baulinien sind im neuen Recht keine ent-
halten. 
 

IV. Baulinien können durch andere Verfahren aufgehoben oder ersetzt werden, als sie ur-
sprünglich erlassen wurden. 
X. Festlegungen in rechtskräftigen Quartierplänen stehen über den entsprechenden Aussa-
gen in Zonenvorschriften, respektive in Bau- und Strassenlinienplänen.  

2.7 Weitere Schlussfolgerungen aus der Archiveinsicht 
Aus der Einsicht ins Planarchiv resultieren die folgenden (weiteren) Erkenntnisse: 

 Weitere Pläne zum Erlass von Baulinien 
Neben den in Kapitel 2.5 beschriebenen Planungsinstrumenten ergeben sich in der Praxis 
aus der Interpretation von §35 und §97 RBG des Weiteren den Baulinienplan,  den Waldbau-
linienplan, resp. den Wald- und Gewässerbaulinienplan. 
 

XI. Gemeinden erlassen zum Teil weitere Pläne, so genannte Baulinienpläne, Waldbauli-
nienpläne sowie Wald- und Gewässerbaulinienpläne. 
 

 Vollständigkeit der Angaben 
Überholte Pläne werden oft angepasst, indem Änderungen handschriftlich mit dem betref-
fenden Hinweis auf den Regierungsratsbeschluss angebracht werden. Diese Methode er-
scheint zumindest fehleranfällig. Die Vollständigkeit der Planinhalte muss daher angezwei-
felt werden: Der Griff in die entsprechenden Beschlussdokumente erscheint zumindest bei 
den geänderten Festlegungen unabdingbar.  
In einzelnen Plänen fehlen Legendenbezeichnungen oder es sind in den Plänen aufgeführte 
Legendeninhalte nicht ersichtlicht.11 
 

XII. Die Vollständigkeit der vermerkten Angaben in den Plänen scheint insbesondere bei alt-
rechtlichen Plänen nicht durchwegs gewährleistet. 

 Rechtliche Verbindlichkeit 
Bereits erwähnt wurden Probleme bei der Überführung von altrechtlichen Festlegungen ins 
neue Recht und bei den bestehenden Festlegungen der Laufentaler Gemeinden. Die rechtli-
che Situation einzelner Festlegungen muss teilweise von Fall zu Fall abgeklärt werden. Der 
folgende Exkurs zur Behandlung der Waldabstände, respektive Waldbaulinien verdeutlicht 
dies. 

                                                      
11 Siehe beispielsweise Dokumentation „Spezialfall 3 – Fehlende Legendenbeschriftung (S. 33)“.  
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Exkurs zur Behandlung der Waldabstände in den Laufentaler Gemeinden: 
Die Wegleitung 1998 12 schildert das Problem bezüglich der Waldabstände, deren Festsetzung im ber-
nischen Recht nicht kompatibel mit den Festlegungen des Baselbieter Rechts ist. Durch den Kantons-
wechsel sind unüberbaubare Bauparzellen entstanden (was eine Wertverminderung zur Folge hat) 
und ragen bestehende Bauten in den baugesetzlichen Abstand hinein (dies hat zur Folge, dass die Bau-
ten und Anlagen nur noch Besitzstandsgarantie haben). Zur Lösung dieses Falles wird die Ausarbei-
tung von Waldbaulinienplänen vorgeschlagen, mit der Ziehung von provisorischen Waldbaulinien 
durch die bestehenden Gebäude, wobei mit der Baulinie der Waldabstand von 15 Metern in der Regel 
nicht unterschritten werden soll.  
(Die Dokumentation „Spezialfall 5 – Waldbaulinie (S. 34)“ zeigt Beispiele zum Waldabstand und der 
unterschiedlichen Regelung im Berner und im Baselbieter Recht auf.)  
 

Das in der Dokumentation aufgeführte Beispiel13, welches die noch rechtsgültigen Baulinien 
nach altem Recht explizit hervorhebt und die betreffenden Erlasse dazu aufführt, klärt in 
transparenter Weise die rechtliche Situation der einzelnen Baulinienabschnitte. 
 

XIII. Die rechtliche Situation bei der Überführung von altrechtlichen Festlegungen und bei 
bestehenden Laufentaler Festlegungen muss teilweise von Fall zu Fall abgeklärt werden. Es 
bedarf dabei der Konsultation der kommunalen Bau- und Zonenordnungen, respektive der 
Reglemente. 

 Unklare Terminologie 
Die Begrifflichkeiten sind teilweise sehr vielfältig oder schwer verständlich. Der folgende 
Exkurs zu den Beispielen Strassenlinie und Strassenbaulinie soll dies verdeutlichen: 
 

Exkurs zu den Begrifflichkeiten. Das Beispiel Strassenlinie, Strassenbaulinie:14 
Die Strassenlinie begrenzt nach §98 RBV das Gebiet der bestehenden oder projektierten öffentlichen 
Strassen, Wege, Plätzen und Parkierungsflächen. Die Definition deckt sich im Wesentlichen mit der 
in §27 des Baugesetzes von 1967. Gemeindestrassenlinien (neue / rechtsgültige) werden oft noch be-
züglich ihrer Funktion (Sammelstrasse, Erschliessungsstrasse, Zufahrtsweg, Fussgängerweg) unter-
schieden. Derselbe Sachverhalt wird teilweise über Flächenfestlegungen definiert (neue Strassenflä-
chen, neue Trottoirflächen).  
Strassenbaulinien legen nach § 97 RBG den Mindestabstand einer Baute von bestehenden und ge-
planten Strassen fest.  

                                                      
12  Amt für Orts- und Regionalplanung (1998): Wegleitung zur Anpassung der kommunalen Nutzungsplanungen 
der Laufentaler Gemeinden. In: Grundlagen Nutzungsplanung Siedlung. S. 26f. 
13 Siehe Dokumentation „Spezialfall 2, orientierende rechtsgültige Baulinien mit Verweisen (S. 32)“. 
14 Siehe auch Dokumentation S. 21, S. 31, S. 32, S. 34, S. 35, S. 36. 
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Wo Strassenbaulinien nichts anderes vorsehen, gelten für Bauten die Minimalabstände von 5 Metern 
(Kantonsstrassen), respektive 4 Metern (Gemeinde- und Privatstrassen) von der Strassenlinie, jedoch 
mindestens 10 Metern (Kantonsstrassen), respektive 7 Metern (Gemeinde- und Privatstrassen) von 
der Strassenachse.   
Die Strassenlinien werden i.d.R. im Bau- und Strassenlinienplan aufgeführt. Einzelne Laufentaler 
Gemeinden verfügen im (nach Berner Recht erlassenen) Strassenplan Strassenbaulinien. Die kommu-
nalen Strassennetzpläne bezeichnen die Funktion von Strassen und sind massgebend für die Bauli-
nien- und Strassenlinienpläne. Einige Gemeinden verfügen über Baulinienpläne, da nicht im Bau- 
und Strassenlinienplan unterschiedliche Sachverhalte festgehalten werden sollen. 
Noch bestehende altrechtliche Festlegungen betiteln gewisse Elemente zudem: Generelle Strassenli-
nien, endgültige Bau- und Strassenlinien und Abtretungsflächen für Strassenbau. 
 

XIV. Mit der abschliessenden Aufzählung der Baulinientypen wurde bezüglich der Termino-
logie eine Vereinheitlichung erreicht. Es wird empfohlen, bei der nächsten sich bietenden 
Gelegenheit weitere Anpassungen in terminologischer Hinsicht vorzunehmen, um potenziel-
le Unklarheiten zu vermeiden.  
 

 Begriffsvielfalt 
Aus der Übersicht der erhobenen neurechtlichen Beispiele von Baulinien und baulinienähn-
lichen Festlegungen in Kapitel 3.2 ist die Vielfalt der verwendeten Begriffe ersichtlich. Trotz 
der abschliessenden Festlegung der Baulinientypen im Gesetz werden weitere Baulinienty-
pen bezeichnet, unterschiedliche Baulinientypen zusammengefasst (Wald- und Gewässer-
baulinie)15 oder Baulinien mit Namen versehen (Birsbaulinie). Bei den erhobenen altrechtli-
chen Beispielen in Kapitel 3.1 handelt es sich bloss um eine kleine Auswahl – die begriffliche 
Vielfalt ist hier aber noch viel grösser. 
 

XV. Die nicht gesetzeskonformen Bezeichnungen von Baulinien und baulinienähnlichen 
Festlegungen erschweren das Verständnis und die Klärung der rechtlichen Situation. 
 

 Darstellungsvielfalt 
Die Darstellungsvielfalt kann dem Dokumentationsteil entnommen werden. 
 

XVI. Empfehlung: Darstellungsrichtlinie. Sie harmonisiert und definiert die Darstellungs-
möglichkeiten und erleichtert die Lesbarkeit der unterschiedlichen Pläne.   
 

 Vermischung von Abständen, Begrenzungen und Baulinien 
Die Unterscheidung von Mindestabständen, Zonenbegrenzungen und Baulinien ist teilweise 
unscharf. Dies ergibt sich aus unterschiedlichen Gründen: 

                                                      
15 Siehe Dokumentation „Spezialfall 4 – Vermischung von Baulinien (S. 33)“. 
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- In altrechtlichen Festlegungen ist die Begrenzung von Baubereichen mit Baulinien vorge-
nommen worden.16 
- In Quartierplänen werden Baubegrenzungslinien verwendet, die im Gesetz nicht definiert 
sind.17 
- Abstände sind ohne Vermerk in der Legende eingezeichnet. 
- Mindestabstände und Baulinien sind gleich dargestellt.18 
 

XVII. Die Vermischung von Baulinien und Abständen in der Darstellung führen zu Rechts-
unsicherheiten. 
 

 Unterscheidung Gestaltungsbaulinie und Bauflucht 
Neurechtlich legt die Gestaltungsbaulinie verbindlich die Flucht eines Gebäudes fest. Der 
Begriff der Bauflucht ist allerdings immer noch präsent, allerdings nirgendwo festgelegt. 
Daher ist bei der Interpretation des Begriffes Flucht ebenfalls ein sehr grosser Spielraum of-
fen.19 
 

XVIII. Der Begriff der Gestaltungsbaulinie hat sich noch nicht vollumfänglich durchgesetzt. 
 

 Fehlerhafte Darstellung der Bandierung 
Die Bandierung einer Baulinie liegt in der Regel auf der bebaubaren Seite. Sie definiert damit 
den bebaubaren- und den freizuhaltenden Bereich. Teilweise liegt die Bandierung aber im 
freizuhaltenden Bereich. 20 
 

XIV. Die Bandierung als Darstellungsmittel definiert die beiden Seiten der Linie. 

 
 

                                                      
16 Siehe Dokumentation „Spezialfall 7 – 1. unterschiedliche Baufluchten und Baubegrenzungslinien (S. 36)“ und 
„Spezialfall 9 – 3. Gestaltungsbaulinien und besondere Baulinien (S. 36)“. 
17 Siehe beispielsweise Dokumentation „62 oberirdische Baubegrenzungslinie (S. 31)“. 
18 Siehe Dokumentation „Spezialfall 1 – identische Darstellung Baulinien und Abstände (S. 32)“. 
19 Siehe beispielsweise Dokumentation „67 Baubegrenzungsfeld mit flexibler Bauflucht (S. 32) und „68 Baube-
grenzungsfeld mit maximaler Bauflucht (S. 32)“.  
20 Siehe Dokumentation „Spezialfall 5 – Waldbaulinie nach Recht Basel-Landschaft, resp. nach Recht Bern (S. 34)“. 
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3 Bestehende Baulinien und deren Darstellung 

3.1 Übersicht über die Baulinien nach altem Recht  
 

Übersicht aufgrund der erhobenen altrechtliche Festlegungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

  Baulinientypen altrechtlich (ar):  Baulinienähnliche Festlegungen (ar) 
1 Generelle Bau- und Strassenlinien 20 Baufelder / Baubegrenzungslinien 
2 Baulinien neu 21 Baufelder für Hauptbauten 
3 Baulinien provisorisch 22 Baufelder für Nebenbauten 
4 Baulinien rechtskräftig 23 Baufelder für öffentliche Bauten 
5 Bachbaulinie 24 Baufelder für Lage der Untergeschosse 
6 Baulinie Sockelgeschossbauten 25 Baufelder für Lage der unterirdischen Einstellhallen 
7 Baulinien Kellergeschoss 26 Baufelder für Vereinslokal 
8 Baulinie Wintergärten  27 Baubegrenzungsfeld für Hauptbauten 
9 Arkadenbaulinie 28 Begrenzungslinie für offene Bauteile 

10 Untergeschossbaufluchten 29 Begrenzung Unterflurgaragen 
11 Baulinie für oberiridische Bauten 30 Baubegrenzungslinie 1. Geschoss 
12 Baulinie für Erdgeschoss 31 Baubegrenzungslinie 1.-4. Geschoss 
13 verbindliche Bauflucht 32 Baubegrenzungslinie 4.-5. Geschoss 
14 verbindliche Bauflucht 4-5 Geschosse 33 Vordachbegrenzung 
15 verbindliche Bauflucht 1 Geschoss 34 Baubereich mehrgeschossige Bauten 
16 flexible Bauflucht 35 Baubereich eingeschossige Bereiche 
17 provisorische Waldbaulinie 36 Baubereich gedeckte Parkplätze 
18 provisorische Bachbaulinie 37 Abtretungsfläche für Strassenbau / Trottoiranlagen 
19 verbindliche Pflichtbaulinie 38 Baugesetzlicher Abstand 

3.2 Übersicht über bestehende Beispiele nach neuem Recht  
 

Übersicht über im RBG definierte neurechtliche Festlegungen ( * grau hinterlegt) und Festlegungen, 
welche in Zukunft nicht mehr zu verwenden sind. 
  Baulinientypen neurechtlich  erhoben dokumentiert 
1 Bau- und Strassenlinien, Kanton * ja S. 27 
2 Bau- und Trasselinien, Kanton *   
3 Leitungsbaulinien, Kanton *   
4 Gewässerbaulinie, Kanton *   
5 Schutzzonenbaulinie, Kanton *   
6 Baulinie Gemeinde ja S. 21, S. 29 
7 Baulinie neu / geplant ja S. 21 
8 Baulinie aufzuheben / aufgehoben ja S. 21, S. 32 
9 Strassenbaulinien, Baulinien von Wegen, Plätzen und Parkierungsflächen * ja S. 21, S. 22, S. 28 
10 Baulinien Schienenwegen *   
11 Leitungsbaulinien *   
12 Gewässerbaulinie * ja S. 22, S. 33 
13 Birsbaulinie ja  
14 Waldbaulinie * ja S. 22-23, S. 33-34 
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15 Schutzzonenbaulinie *   
16 Friedhofbaulinie * ja S. 23 
17 unterirdische Baulinien * ja S. 24 
18 Stockwerkbaulinie *  (S. 25) 
19 Arkadenbaulinie ja S. 23, S. 24 
20 Balkonbaulinie   
21 Lärmschutzbaulinie * ja S. 24 
22 Baulinie mit Höhenbeschränkung ja S. 25 
23 Baulinie ohne Höhenbeschränkung ja S. 25 
24 Baulinie für Hochbauten ja S. 25 
25 Baulinie für Nebenbauten ja S. 25 
26 Baulinie für Vordächer ja S. 26 
27 Baulinie Veloabstellplätze ja S. 26 
28 oberirdische Baulinie ja S. 24 
29 unterirdische Baulinie * ja S. 24 
30 Baulinien für Einstellhallen ja S. 24 
31 Baulinie entlang Grünzone ja S. 26 
32 Heckenbaulinie ja S. 27 
33 Baulinie an Feldgehölz, Hecken ja S. 27 
34 Baulinie für Stützmauern, Abgrabungen, Aufschüttungen ja S. 25 
35 Gestaltungsbaulinien * (früher Fluchtlinie)  ja S. 36 
36 Gestaltungsbaulinien (entlang Kantonsstrasse) ja S. 27 
37 Gestaltungsbaulinie für Bauflucht des Dachgeschosses ja S. 28 
38 verbindliche Bauflucht ja S. 28 
39 flexible Bauflucht ja S. 28 
40 beschränkt variable Bauflucht ja S. 29 
41 Baulinie mit Anbaupflicht ja S. 29 
42 provisorische Baulinien * ja S. 21 
43 provisorische Strassenbaulinie ja S. 21 
44 provisorische Friedhofbaulinie ja S. 23 
* sind im RGB festgelegt.   

  Baulinienähnliche Festlegungen neurechtlich erhoben dokumentiert 
45 Baufelder / Baubegrenzungslinie * ja S. 30 
46 Baufelder für Hauptbauten ja S. 30 
47 Baufelder Wohnen ja  
48 Baufelder Gewerbe ja  
49 Baufelder Gewerbe + Wohnen ja  
50 Baufelder Verkauf ja  
51 Baufelder Parkierung unterirdisch ja  
52 Baufeld geschützte Bauten ja S. 30 
53 Baufeld erhaltenswerte Bauten ja S. 30 
54 Baufeld zu sanierende Bauten ja S. 30 
55 Baufeld für neue Fachwerkbauten ja S. 30 
56 Baufeld für neue Dorfkernbauten ja S. 30 
57 Baubereich ja S. 29, S. 30 
58 Baubereich für Nebenbauten ja  
59 Baubereich für Kleinbauten, Unterstände ja S. 29 
60 Baubereich Vordach, Vordach 2. Etage ja S. 31 
61 Oberirdische Baubegrenzungslinie ja S. 31 
62 Baubegrenzungslinie für Vordächer ja  
63 Baubegrenzungslinie mit/ohne Abstützung ja  
64 Baufelderbezeichnung ja S. 30 



Baulinien Kanton BL – Konzept „Systematik der Baulinien“  IRAP/mfi, Dezember 2005 

 14 

65 Begrenzungslinie Uferschutzzone  ja S. 31 
66 Baubegrenzungsfeld mit flexibler Bauflucht ja S. 32 
67 Baubegrenzung mit maximaler Bauflucht ja S. 32 
68 Strassenlinie * ja S. 21, S.31, S.36 
69 Strassenlinie Erschliessungsstrasse ES ja S. 21 
70 Strassenlinie Sammelstrasse SS ja S. 21 
71 Strassenlinie Erschliessungswege EW ja S. 21 
72 Strassenlinie Fusswege (FW) ja S. 21 
73 Trottoirlinie ja S. 21 
74 Geschützte Gebäude   

* sind im RBG festgelegt.    

3.3 Richtlinie für eine einheitliche Darstellung von Baulinien und bauli-
nienähnlichen Festlegungen (Entwurf) 

 
Es sind folgende Anforderungen an eine einheitliche Darstellung zu stellen: 
 Die Darstellungsrichtlinie soll straff gehalten werden.  
 Die rechtliche Festlegung der Darstellung erfolgt im kommunalen Reglement. 
 Die Symbole müssen klar erkennbar sein, sich gegenüber anderen Elementen abheben 

und in unterschiedlichen Darstellungssystemen verwendet werden können. 
 Die Farbgebung der Baulinien dient in der Regel der Darstellung des Zwecks der Baulinie 

(Strasse, Wald usw.). Die Farbgebung kann ferner der Darstellung von Rechtsverbindlichkeit 
(verbindlich oder orientierend) oder Zuständigkeiten (Gemeinde oder Kanton) dienen. 
 
Der Entwurf zur Darstellungsrichtlinie für Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen 
im Kanton Basel-Landschaft umfasst folgende Elemente: 
 

 Baulinien in allgemeinen Plänen (d.h. Pläne, welche noch andere Festlegungen enthalten, 
wie zum Beispiel der Zonenplan) werden einheitlich als strichpunktierte Linie darge-
stellt:  

 

 bestehende Baulinie in allgemeinen Plänen (schwarz) 

 
neue / geplante Baulinie in allgemeinen Plänen, die zur Genehmigung eingereicht 
werden (rot) 

 
aufzuhebende Baulinie in allgemeinen Plänen, die zur Genehmigung eingereicht 
werden  (blau) 
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 Baulinien in speziellen Plänen (Bau- und Strassenlinienplänen, in Waldbaulinienplänen, 
Quartierplänen) werden mit einer strichpunktierten Linie mit Bandierung dargestellt. Die 
Bandierung liegt dabei immer auf der bebaubaren Seite der Baulinie. 21 

 

 Darstellung Baulinie in speziellen Plänen 
 
 Die provisorischen Baulinien sind mit einer strichpunktierten Linie und einer unterbro-

chenen Bandierung darzustellen. Die Farbgebung der Bandierung bezieht sich jeweils auf 
den darzustellenden Baulinientyp. 

 

 provisorische Baulinie 
 
 Baulinien, welche unterschiedliche Höhen einer Baute betreffen, werden mit einer strich-

punktierten Linie mit jeweils zwei Punkten in schwarzer Farbe, einer dünnen Bandierung 
sowie einer entsprechenden Bezeichnung dargestellt. Es handelt sich um unterirdische 
Baulinien sowie um Stockwerk-, Arkaden- und Balkonbaulinien. 

 

 Unterirdische Baulinien, Stockwerk-, Arkaden- und Balkonbaulinien 
 
 Die Baufelder sind mit einer strichlierten Umrandung darzustellen und die Fläche farbig 

anzulegen. 
 

           Baufelder 
 
 Wo Mindestabstände zur Orientierung dargestellt werden, zum Beispiel wo keine Bauli-

nien gelten, sind sie mit durchgezogenen Linien inklusive der zugehörigen Vermassung 
abzubilden. 

 

     
Mindestabstände 

 
 
 
 
 
 
In der folgenden Tabelle sind die notwendigen Darstellungselemente aufgeführt:  
                                                      
21 Die Verwendung von bandierten Linien wird u.a. vorgeschlagen, weil die Vermassung präziser ist als an brei-
ten Linien. Zudem sind die Teile, die bebaubar, respektive freigehalten werden müssen, aus den Plänen ersicht-
lich. 
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  Darstellung Beschreibung Farbgebung 
     CMYK in % RGB- Wert 

Baulinientypen    C M Y S R G B 

Baulinie bestehend 
 

Linie strichpunktiert 100 100 100 100 0 0 0 

Baulinie neu / geplant (in Genehmi-
gungsplänen)   

Linie strichpunktiert 0 100 100 0 255 0 0 

Baulinie aufzuhebend (in Genehmi-
gungsplänen)   

Linie strichpunktiert 100 30 0 0 5 13 176

Strassenbaulinien, von Wegen, Plät-
zen und Parkierungsflächen   

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

0 100 100 0 255 0 0 

Baulinien Schienenwegen 
  

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

0 0 0 20 204 204 204

Leitungsbaulinien 
  

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

0 0 30 0 255 255 179

Gewässerbaulinie 
  

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

40 5 0 0 153 206 227

Waldbaulinie 
  

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

50 0 80 0 127 198 67 

Schutzzonenbaulinie 
 

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

20 30 40 0 203 135 128

Friedhofbaulinie 
  

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

20 40 0 0 201 143 197

unterirdische Baulinien 
  

Linie strichdoppelpunktiert 
und Beschriftung U 

100 100 100 100 0 0 0 

Stockwerkbaulinie 
 

Linie mit Bandierung, 1mm 
und Beschriftung S 

0 15 0 0 253 218 236

Arkadenbaulinie 
 

Linie mit Bandierung, 1mm 
und Beschriftung A 

0 60 0 0 246 104 178

Balkonbaulinie 
 

Linie mit Bandierung, 1mm 
und Beschriftung B 

0 100 0 0 240 3 127

Lärmschutzbaulinie 
 

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

0 20 100 0 255 204 0 

Gestaltungsbaulinien  
 

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung 2mm 

0 0 0 40 153 153 153

provisorische Baulinien  
 

Linie strichpunktiert mit 
Bandierung offen, 2mm 

je nach Baulinientyp 

Baulinienähnliche Festlegung             

Baufelder 
 Fläche ausgefüllt mit Um-

randung gestrichelt 
5 20 40 0 240 200 137

Orientierend    
       

Planhintergrund 
 Hintergrundinformationen in 

Farbe anthrazit 
0 0 0 60 102 102 102

Mindestabstände 
 

Linie dünn (mit Vermassung) 100 100 100 100 0 0 0 5.00
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4 Digitale Erfassung 

4.1 Einheitliches Datenmodell für die digitale Erfassung 
Mit Hilfe des einheitlichen Datenmodells für kantonale Pläne können die Voraussetzung für 
einen reibungslosen Datenaustausch geschaffen werden. Die Erfassung und Verwaltung der 
Daten kann damit im kantonalen GIS gewährleistet werden. Die zentrale digitale Erfassung 
stellt innerhalb der kantonalen Verwaltung organisatorisch kein Problem dar. 
Bei Rahmen- und Sondernutzungsplänen (Zonenplan, Teilzonenplan, Quartierplan und al-
lenfalls noch rechtswirksamen altrechtlichen Pläne sowie Pläne nach Berner Recht) gestalten 
sich die Voraussetzungen für eine zentrale digitale Erfassung und Verwaltung der Bauli-
niendaten allerdings etwas schwieriger. Die Baulinien stehen in diesen Plänen im Zusam-
menhang mit anderen Planinhalten und lassen sich oft nur in diesem Zusammenhang ver-
stehen. Daher stellt sich die generelle Frage, ob es Sinn macht, nur einen Teilinhalt dieser 
Pläne in einem GIS zu erfassen.  
Die Attributierung der einzelnen Baulinien im GIS ist an sich einfach. Hingegen kann die 
Darstellung der Baulinien in gewissen Programmen Probleme verursachen (beispielsweise 
bei Bandierungen). Fehleranfällig kann die Zuordnung des bebaubaren und des freizuhal-
tenden Bereiches sein, wenn bei der Vektorisierung (z.B. rechts bebaubar, links nicht bebau-
bar) nicht sauber digitalisiert wird. 

4.2 Datenqualität 
Die Datenqualität betreffend der kantonalen Nutzungspläne dürfte gut sein. Es stellt sich 
vielmehr die Frage, wie gewährleistet werden kann, dass die Gemeinden ihre Zonenpläne, 
Teilzonenpläne sowie Bau- und Strassenlinienpläne in der gewünschten, für die Verwaltung 
von GIS- Daten geeigneten Form erarbeiten und sie aktuell halten. Darüber hinaus stellen 
sich weitere Fragen: 
 Wie kann sicher gestellt werden, dass alle erlassenen Baulinien im GIS integriert werden? 
 Wie kann ein GIS, das die Baulinie enthält, aktualisiert werden, insbesondere wenn bei-

spielsweise mit Planerlassen Baulinien aufgehoben, beziehungsweise geändert werden? 
 Wie ist mit den Ausnahmeregelungen gemäss §114 RBG umzugehen und wie können die-

se ins Datenmodell eingegeben werden? 
 

Eine Rechtssicherheit und eine Vollständigkeit der Inhalte ist wohl nur erreichbar, wenn 
Baulinien erst mit ihrer Aufnahme ins GIS rechtskräftig würden. Dies erfordert allerdings ei-
ne Ergänzung im RBG. 
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5 Das Vorgehen zur Erfassung und Verwaltung der 
Baulinien im GIS  

 

Die erste Phase der GIS- Verwaltung von Nutzungsplänen kann in der Erfassung von Bauli-
nien aus Rahmennutzungsplänen und Sondernutzungsplänen bestehen. Folgende unter-
schiedliche Möglichkeiten (mit Vor- und Nachteilen in der nachfolgenden Tabelle aufge-
zeigt), ergeben sich: 
Die Digitalisierung der neurechtlichen Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen 
kann relativ problemlos vollzogen werden, da im RBG und in der RBV Baulinientypen ab-
schliessend behandelt werden: Die einzelnen Baulinien und baulinienähnlichen Festlegun-
gen können nach der zu entwickelnden Darstellungsrichtlinie ins Datenmodell aufgenom-
men werden. Allfällige Probleme liegen in der Erfassung der bestehenden, rechtskräftigen 
neurechtlichen Baulinien, die bis anhin in unterschiedlicher Darstellungsweise vorliegen. 
Generell zu bedenken gilt, dass die Digitalisierung der (unterschiedlich dargestellten) beste-
henden Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen vermutlich mit hohen zeitlichen und 
finanziellen Aufwendungen verbunden ist.  
Für den Umgang mit den altrechtlichen Baulinien und baulinienähnlichen Festlegungen 
sowie für diejenigen aus dem Berner Recht, bestehen folgende vier Varianten: 
 Die erste Variante besteht darin, die altrechtlichen Festlegungen ins neue Recht  zu über-

führen. Erreicht wird dies durch eine Neuauflage der entsprechenden Pläne und die ent-
sprechenden Nutzungsplananpassungen, wobei den Gemeinden eine Frist zu setzen ist, 
bis wann die altrechtlichen Festlegungen aufgehoben sein müssen. Die Neuauflage ges-
taltet sich einerseits sehr kosten- und zeitintensiv, anderseits wird durch die Vereinheitli-
chung und Rationalisierung eine benutzerfreundliche Möglichkeit geschaffen, die in vie-
len Fällen auch der Klärung der Rechtsverhältnisse dient.  

 Als zweite Variante können die altrechtlichen Festlegungen einheitlich als altrechtliche 
Baulinien und aufgrund von Richtlinien für altrechtliche Baulinien digital aufgenommen 
und in GIS integriert werden. Es können dann aber keine rechtlichen Verbindlichkeiten 
aus den GIS- Inhalten abgeleitet werden. Die Digitalisierung  altrechtlicher Baulinien und 
baulinienähnlichen Festlegungen ist generell zeit- und kostenintensiv und ist potentiell 
fehleranfällig bei der Erfassung der Daten, da beispielsweise oft Vermassungen der Bau-
linien in den Plänen fehlen.  

 Als dritte Variante können im GIS an den entsprechenden Stellen Verweise auf Original-
pläne stehen. Die Verweise können direkt verlinkt sein mit den eingescannten Original-
plänen, welche als PopUp Fenster beim Anwählen der betreffenden Parzellen erscheinen. 
Eine vereinheitlichte Darstellung im Datenmodell fehlt zwar, doch kann im GIS ausge-
wiesen werden, wo rechtskräftige Baulinien und baulinienähnliche Festlegungen beste-
hen.  

 Als vierte Variante ist denkbar, altrechtliche Festlegungen gar nicht zu behandeln, son-
dern bloss auf die Baulinientypen nach RBG / RBV einzugehen und die altrechtlichen 
Festlegungen wie bis anhin in den Planarchiven zu belassen.  
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Varianten Vorgehen Vorteil Nachteil 
Neurechtlich:  

Bestehende neurecht-
liche Festlegungen di-
gitalisieren 

- Elemente erfassen für 
Bestandesübersicht  

- Entwickeln einer Richt-
linie zu Darstellung / 
Datenmodell 

- Digitalisierung beste-
hender Festlegungen 

- Vereinheitlichung, Zu-
sammenfassung an einem 
Ort 

- Problemlos nach Richtli-
nien / Datenmodell digita-
lisierbar 

- 1. Element zu Kataster ü-
ber öffentlich- rechtlicher 
Eigentumsbeschränkungen

- z.T. noch nicht alles di-
gitalisiert 

- unterschiedliche Dar-
stellungen 

- Zeit- und kostenintensiv
- Sicherstellung Aktuali-

tät / Vollständigkeit 

Künftige Festlegungen 
digitalisieren 

- Digitalisierung nach 
Richtlinie zu Darstellung 
/ Datenmodell 

- Vereinheitlichung, Zu-
sammenfassung an einem 
Ort 

- Problemlos nach Richtli-
nien / Datenmodell digita-
lisierbar 

- Zeit- und kostenintensiv
- Zuständigkeiten (Festle-

gung durch Kanton, 
Ausführung bei den 
Gemeinden).  

- Sicherstellung Aktuali-
tät / Vollständigkeit  

Altrechtlich:  

1. In neue Gesetzge-
bung überführen (neu 
auflegen) 

- Altrechtliche Festlegun-
gen gemeindeweise er-
mitteln 

- Neuauflage nach NP- 
Verfahren 

- Neue Inhalte digitalisie-
ren 

- Vereinheitlichung, Ratio-
nalisierung 

- Vereinfachung rechtliche 
Verbindlichkeit 

- Benutzerfreundlich (Klä-
rung Rechtsverhältnisse) 

- 1. Element zu Kataster ü-
ber öffentlich- rechtlicher 
Eigentumsbeschränkungen

- sehr Zeit- und Kostenin-
tensiv 

- können NP- Änderun-
gen bewirken 

2. Bestehende altrecht-
liche Festlegungen di-
gitalisieren nach neu 
zu schaffenden Richt-
linien 

- Elemente erfassen für 
Bestandesübersicht  

- Richtlinieninhalte festle-
gen 

- Digitalisierung beste-
hender Festlegungen mit 
Einheitssymbol 

- Vereinheitlichung, Ratio-
nalisierung ohne Neuauf-
lage der Pläne 

- Zuordnung der altrechtli-
chen Festlegungen 

- Zeit- und Kosteninten-
siv 

- Benötigt zusätzliche 
Richtlinieninhalte 

- Fehlerquote bei Digitali-
sierung zu erwarten 

- Nur orientierende Inhal-
te 

3. Verweis im Daten-
modell auf Original-
pläne (PopUp Fenster) 

- Einscannen von Plänen 
mit altrechtlichen Fest-
legungen 

- Erscheinen als PopUp 
Fenster beim entspre-
chenden (verklinkten) 
Hinweis im GIS 

- Verhältnismässig geringer 
Aufwand, da ein Teil der 
Pläne schon eingescannt 
ist. 

- Reduzierung Fehlerquote 
bei Digitalisierung 

- Vereinheitlichte Darstel-
lung im Datenmodell 
fehlt 

- Grosse Datenbestände 
(Plan- Bibliothek) 

- Braucht den Rückgriff 
auf die Originalpläne 

4. Nicht behandeln 
(nur Baulinien gemäss 
RBG, RBV kommen 
zur Darstellung) 

- Keine Erhebung - Kein Aufwand 
- Bei späterer NP- Revision 

ist eine Neuauflage der alt-
rechtlichen Baulinien mög-
lich  

- Keine vollständige GIS- 
Ebene für Baulinien 

- Unvollständigkeit führt 
zu Rechtsunsicherheit 

Tabelle: Unterschiedliche Varianten zur Erfassung alt- und neurechtlicher Baulinien 
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b. kantonale Vereinigungen in Form einer juristischen Person, die sich nach den Statuten hauptsächlich und 
dauernd dem Natur- und Heimatschutz oder dem Umweltschutz widmen, und die seit mindestens fünf Jahren 
vor der Einspracheerhebung bestehen. 
3 Die Einsprachen sind vom Gemeinderat soweit als möglich auf dem Wege der Verständigung zu erledigen. Ü-
ber die unerledigten Einsprachen entscheidet der Regierungsrat als Beschwerdebehörde. Das Verfahren ist unter 
Vorbehalt von § 20 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 13. Juni 1988(6) kostenlos.(7) 
4 Die Gemeinden reichen mit dem Antrag zur Genehmigung der Zonenvorschriften den nach Bundesrecht vorge-
schriebenen Bericht ein. 
5 Die Zonenvorschriften bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates, der sie auf ihre Rechtmässigkeit und - 
sofern kantonale Anliegen betroffen sind - auf ihre Zweckmässigkeit prüft. Der Gemeinderat kann im Einver-
nehmen mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern dem Regierungsrat beantragen, ge-
ringfügige Änderungen im Genehmigungsverfahren vorzunehmen. 
 

§ 35 Bau- und Strassenlinienpläne 
1 Bau- und Strassenlinienpläne konkretisieren die im kommunalen Strassennetzplan vorgesehenen Verkehrsflä-
chen, legen die Feinerschliessung für neue Überbauungen fest und bestimmen im weiteren den Abstand, den die 
Bauten von den Verkehrsflächen einzuhalten haben. 
2 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über den Erlass der Zonenvorschriften. 
3 Bau- und Strassenlinienpläne, die sich auf einen kommunalen Strassennetzplan abstützen, werden vom Ge-
meinderat erlassen. 
4 Bau- und Strassenlinienpläne sind für jedermann verbindlich. 
 

§ 40 Verhältnis zu den Zonenvorschriften und der Erschliessungsplanung 
1 Quartierpläne können von den Zonenvorschriften und der Erschliessungsplanung abweichende Bestimmungen 
enthalten. 
2 Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlinienpläne gelten als aufgehoben, soweit sie im Wi-
derspruch zu einem rechtskräftigen Quartierplan stehen. 
 

§41 Ordentliches Verfahren 
Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat erlässt nach dem Verfahren über die Aufstellung der Zonen-
vorschriften: 

a. Quartierpläne innerhalb von Zonen mit Quartierplanpflicht, für welche die Zonenvorschriften keine Be-
stimmungen über die quartierplanmässige Nutzung und Gestaltung enthalten; 

b. Quartierpläne ausserhalb von Zonen mit Quartierplanpflicht. 
 

§ 42 Vereinfachtes Verfahren 
1 Der Gemeinderat erlässt den Quartierplan, sofern die Zonenvorschriften Bestimmungen über Art und Mass der 
quartierplanmässigen Nutzung und Gestaltung sowie über die verkehrsmässige Erschliessung enthalten. 
2 Für das Verfahren gelten im übrigen die Bestimmungen über das ordentliche Quartierplanverfahren. 
 

§ 49 Kommunale Baulinien 
1 Die Gemeinden können im Rahmen ihrer Nutzungsplanung Baulinien festlegen, sofern nicht der Kanton zu-
ständig ist oder der Kanton auf die Festlegung von Baulinien verzichtet. 
2 Die Gemeinden können hinter den kantonalen Baulinien eigene legen. 
3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über den Erlass der Zonenvorschriften. 
 

§ 95 Abstand der Bauten von Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen 

Wo die Baulinien nichts anderes vorsehen, gelten folgende Minimalabstände für Bauten: 

a. an Kantonsstrassen: fünf Meter von der Strassenlinie, jedoch mindestens zehn Meter von der Strassenachse;  



Baulinien Kanton BL – Konzept „Systematik der Baulinien“  IRAP/mfi, Dezember 2005 

 40 

b. an Gemeindestrassen und Privatstrassen, die dem allgemeinen Verkehr gewidmet sind und später von der 
Gemeinde übernommen werden sollen:  vier Meter von der Strassenlinie, jedoch mindestens sieben Meter von 
der Strassenachse;  

c. an Schienenwegen: zehn Meter von der äussersten Geleiseachse; ausgenommen sind Bauten, die mit dem 
Bahnbetrieb zusammenhängen oder die durch die Schiene erschlossen werden;  

d. an öffentlichen Gewässern: der ordentliche Grenzabstand, jedoch mindestens sechs Meter. Wo keine Parzellen-
grenze besteht, wird der Abstand von der Oberkante der Uferböschung aus gemessen; ausgenommen sind Bau-
ten im Bereich von Hafenanlagen. Der Regierungsrat regelt in der Verordnung den Abstand von eingedolten öf-
fentlichen Gewässern;  

e. an Waldrändern: zwanzig Meter;  

f. an Fusswegen und Privatstrassen, die von der Gemeinde nicht übernommen werden: die gegenüber Nachbar-
grundstücken einzuhaltenden Grenzabstände;  

g. an Friedhöfen: zwanzig Meter.  
 

§ 96 Baulinien 
1 Baulinien bilden die Grenze, über die hinaus nicht gebaut werden darf. 
2 Baulinien gehen den Vorschriften über den Abstand der Bauten von Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und 
Friedhöfen vor. 
 

§ 97 Baulinienarten 
1 Baulinien legen den Mindestabstand einer Baute fest: 

a. von bestehenden und geplanten Strassen, Wegen, Plätzen und Parkierungsflächen;  

b. entlang von Schienenwegen;  

c. entlang von Leitungen von regionaler Bedeutung;  

d. entlang von Gewässern;  

e. entlang von Waldrändern;  

f. entlang von Schutzzonen;  

g. entlang von Friedhöfen.  
2 Gestaltungsbaulinien legen die Flucht eines Gebäudes verbindlich fest. Den Gestaltungsbaulinien gleichgestellt 
sind die im Rahmen der Zonenplanung ausgeschiedenen Gebäudegrundrisse oder Baufelder. 
3 Weitere Baulinien können gelegt werden für: 

a. unterirdische Bauten und Bauteile;  

b. einzelne Stockwerke;  

c. Bauten und Anlagen, die dem Lärmschutz dienen.  
4 Provisorische Baulinien können durch bestehende Bauten gezogen werden mit der Wirkung, dass im Falle der 
vollständigen Zerstörung nicht mehr vor diese Linie gebaut werden darf. 
5 Werden Baulinien entlang von Waldrändern festgelegt, ist auf die örtlichen Waldverhältnisse Rücksicht zu 
nehmen und es ist ein Mindestabstand von zehn Metern zur Waldgrenze einzuhalten. Bei Gebieten, die weitge-
hend mit rechtmässig erstellten Bauten näher als 10 Meter am Wald überbaut sind, kann eine Baulinie, der vorbe-
standenen Situation Rechnung tragend, auch mit einem geringeren Abstand zur Waldgrenze festgelegt werden. 
Bestehende Baulinien, die einen Mindestabstand von 10 Meter zum Wald nicht einhalten, müssen nicht angepasst 
werden, soweit sie ausserhalb des Waldes liegen.  
 

§ 98 Strassenlinien 

Strassenlinien begrenzen das Gebiet der bestehenden oder projektierten öffentlichen Strassen, Wege, Plätze und 
Parkierungsflächen. 
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§ 100 Verordnung 

Der Regierungsrat regelt in der Verordnung: 

a. das Verhältnis sich konkurrenzierender Abstände und Baulinien untereinander;  

b. wie und unter welchen Voraussetzungen das Gebiet zwischen Bau- und Strassenlinien genutzt werden darf;  

c. ob und wieweit Bauteile und befestigte Gegenstände über die gesetzlichen Bauabstände gemäss den Vorschrif-
ten über den Abstand der Bauten von Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen oder über die Bauli-
nien hinausragen dürfen;  

d. wie und unter welchen Voraussetzungen das Gebiet zwischen den Strassenlinien genutzt werden darf.  
 

§ 114 Revers 
1 Die Baubewilligungsbehörde kann Ausnahmen gestatten, wenn bestehende Bauten, die über die Bauabstände 
oder Baulinien hinausragen, verändert werden und die Veränderungen über den üblichen Unterhalt hinausge-
hen. 
2 Sie kann an die Ausnahme die Auflage knüpfen, dass die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer bei 
der Ausführung des öffentlichen Werkes darauf verzichtet, den durch die Veränderung entstandenen Mehrwert 
geltend zu machen (Revers). 
3 Der Revers ist im Grundbuch anzumerken. Nach Ablauf von fünf Jahren seit der Eintragung verringert sich der 
von der Grundeigentümerin oder vom Grundeigentümer zu tragende Mehrwert um jährlich 5%. Nach Ablauf 
von 25 Jahren erlischt der Revers. 

c) Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 1. Januar 1999 
 

§ 5 Subsidiäre kommunale Baulinien 
1 Sofern die Gemeinden im Rahmen ihrer Nutzungsplanung feststellen, dass sich in Abweichung der gesetzlichen 
Bauabstände entlang von Kantonsstrassen, öffentlichen Gewässern und Bahnlinien die Ziehung von Baulinien 
aufdrängt, fordern sie die Bau- und Umweltschutzdirektion auf, innert drei Monaten die Erklärung abzugeben, 
ob sie die Baulinien selbst ziehen oder die Ziehung der Baulinien der Gemeinde überlassen will.  
2 Verzichtet die Bau- und Umweltschutzdirektion auf die Ziehung von Baulinien, teilt sie der Gemeinde mit, wel-
che Randbedingungen einzuhalten sind.  
3 Im Rahmen eines Vorprüfungsverfahrens stellt die Bau- und Umweltschutzdirektion fest, ob die kantonalen 
Randbedingungen eingehalten werden. 
 

§ 18 Denkmalschutzzonen und Denkmalschutzeinzelobjekte 
1 Denkmalschutzzonen dienen der Erhaltung von Schutzobjekten und ihrer Umgebung. 
2 Denkmalschutzeinzelobjekte sind kantonal geschützte Kulturdenkmäler. 
3 Die Schutzbestimmungen eines Denkmalschutzeinzelobjektes umfassen das geschützte Kulturdenkmal sowie 
die Umgebung. Als Umgebung gilt der nähere Sichtbereich des Kulturdenkmals. 
 

§ 53 Bauteile, welche die Fassade überragen 
1 Über Fassaden, die den minimalen Grenzabstand gegenüber Nachbarparzellen einhalten, dürfen folgende Bau-
teile ragen: 

a. Haupt- und Vordächer bis 1 m,  

b. offene Balkone, sofern sie weniger als 1/3 der Fassadenlänge ausmachen, bis 1.00 m,  

c. andere Bauteile bis 0.50 m (11).  
2 Über Baulinien und gesetzliche Abstände dürfen bis 1.50 m hervorragen: 

Hauptdächer, Vordächer und offene, durchgehende Balkone. Andere Bauteile dürfen die Fassade nur bis 0.50 m 
überragen (12). 
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3 Fallen Bau- und Strassenlinie zusammen, bedürfen Hauptdächer, Vordächer und Balkone einer lichten Höhe 
von 2.50 m über der Trottoirebene und eines Abstandes von mindestens 0.50 m vom Trottoirrand. Andere Bautei-
le dürfen die Fassade nur bis 0.20 m überragen (13). 
4 Fallen Bau- und Strassenlinie zusammen und ist kein Trottoir vorhanden, haben sämtliche Bauteile, welche die 
Fassade überragen, eine lichte Höhe von 4.50 m einzuhalten. 
 

§ 54 Bauten und Bauteile zwischen Bau- und Strassenlinien 
1 Zwischen der Bau- und Strassenlinie bzw. innerhalb des gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen dürfen er-
richtet werden: 

a. Anlagen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Telekommunikation  

b. Velounterstände in Leichtbauweise  

c. allseits offene Carports  

d. Windfänge bis 4 m2 Grundfläche  

e. Pergolen  
2 In den Kernzonen sind nur Anlagen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Telekommunikation zuge-
lassen. 
 

§ 60 Lärmschutzbaulinien 
1 Zwischen Lärmschutzbaulinie und Baulinie dürfen nur Bauten und Anlagen erstellt werden, die nachweisbar 
dem Lärmschutz dienen und die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.  
2 Von solchen Bauten und Anlagen dürfen keine lästigen Schallreflexionen ausgehen. 
 

§ 61 Konkurrenzierende Abstände 
1 Liegen kleinere Abstände innerhalb von grösseren, gilt der grösste Abstand. 
2 Baulinien gehen den Abstandsvorschriften gemäss § 95 RBG vor. 
 

§ 66 Bauteile zwischen Bau- und Strassenlinie bzw. innerhalb des gesetzlichen Abstandes zur Strassenlinie 
1 Unterhalb des Trottoir- bzw. Strassenniveaus dürfen insbesondere folgende Bauteile um maximal 1.50 m die 
Baulinie überschreiten bzw. den gesetzlichen Abstand unterschreiten: Licht- und Kontrollschächte, Notausstiege, 
Tankanschlüsse, Tankkeller sowie Kellertreppen. 
2 Die Baubewilligungsbehörde kann mit Zustimmung der Strasseneigentümerin bzw. des Strasseneigentümers 
die Bewilligung erteilen, den zwischen der Bau- und Strassenlinie bzw. innerhalb des gesetzlichen Abstandes zur 
Strassenlinie gelegenen Raum bis an die Eigentumsgrenze zu nutzen. 
 

§ 69 Bauteile im Wald- und Gewässerbereich  

Unterirdische Bauten oder Bauteile dürfen weder über Wald- und Gewässerbaulinien noch - falls keine gezogen 
sind - über die entsprechenden gesetzlichen Abstände hinausragen. 
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7.2 Zusammenstellung Erhebungsgemeinden 
 

Übersicht über erhobene Pläne der Gemeinden im Kanton BL 

ja Aesch ja Giebenach  Pfeffingen 
ja Allschwil ja Grellingen ja Pratteln 
ja Anwil   Häfelfingen ja Ramlinsburg 
  Arboldswil   Hemmiken ja Reigoldswil 
ja Arisdorf   Hersberg ja Reinach 
ja Arlesheim   Hölstein  Rickenbach 
ja Augst ja Itingen ja Roggenburg 
ja Bennwil   Känerkinden ja Röschenz 
ja Biel-Benken   Kilchberg  Rothenfluh 
ja Binningen   Lampenberg  Rümlingen 
ja Birsfelden   Langenbruck  Rünenberg 
ja Blauen ja Läufelfingen  Schönenbuch 
ja Böckten ja Laufen  Seltisberg 
ja Bottmingen ja Lausen ja Sissach 
ja Bretzwil   Lauwil  Tecknau 
ja Brislach   Liedertswil  Tenniken 
  Bubendorf   Liesberg ja Therwil 
ja Buckten ja Liestal ja Thürnen 
ja Burg   Lupsingen  Titterten 
ja Buus   Maisprach ja Wahlen 
ja Diegten ja Münchenstein ja Waldenburg 
ja Diepflingen ja Muttenz  Wenslingen 
ja Dittingen ja Nenzlingen  Wintersingen 
ja Duggingen ja Niederdorf  Wittinsburg 
ja Eptingen   Nusshof  Zeglingen 
ja Ettingen ja Oberdorf ja Ziefen 
ja Frenkendorf ja Oberwil ja Zunzgen 
ja Füllinsdorf   Oltingen ja Zwingen 
ja Gelterkinden ja Ormalingen     

 
 




